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Amtlicher Teil

Die Regierung erliess am 8. März
1965 den neuen provisorischen
Lehrplan für die Bündner
Sekundärschulen. Sie setzte die
Gültigkeitsdauer auf drei Jahre fest. Da
verschiedene Probleme einer
speziellen Abklärung bedurften, musste

die Gültigkeit bis Ende des
Schuljahres 1971/72 erstreckt
werden.
Bei der Ausarbeitung des Definitivums

wurden die Erfahrungen mit
dem provisorischen Lehrplan
ausgewertet und Anregungen und
Wünsche der Lehrerschaft, so weit
dies zweckmässig und möglich
war, berücksichtigt.
Der von der Fachkommission des
Bündner Sekundarlehrervereins

vorgelegte Entwurf wurde in der
Konferenz der kantonalen
Schulinspektoren überarbeitet und der
Erziehungskommission zur Stellungnahme

vorgelegt, die den Entwurf
ihrerseits mit einigen Änderungen
und Ergänzungen zuhanden der
Regierung verabschiedete.
In der Sitzung vom 13. Dezember
1971 erliess die Regierung den
definitiven Lehrplan für die Sekundärschulen

des Kantons Graubünden,
der auf Beginn des Schuljahres
1972/73 in Kraft tritt und den
geltenden provisorischen Lehrplan
vom 8. März 1965 ersetzt.

Der vollständige Lehrplan liegt dieser

Schulblattnummer bei.

237


	Amtlicher Teil

